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„ Die Auslegung einer Verordnung erfordert u.E. eine noch ergebnisorientiertere Auslegung als 
dies üblicherweise der Fall ist. Kurzum: Wir sollten den Begriff „Schank- und Speisegaststät-
ten“ restriktiv auslegen, d.h. alleinige Schankgaststätten sollten nicht unter die Ausnahmerege-
lung fallen. 

  
Gründe: 
 
1. Sinn und Zweck der VO erfordern eine restriktive Auslegung. Es geht primär um die Versor-

gung mit Speisen.  
 
2. In den „Leitlinien“ der Bundesregierung und Länderchefs ist nur von „Restaurants und Spei-

segaststätten“ die Rede (s. dortige Nr. IV). 
 
3. Mit Blick auf § 4 Abs. 1 Nr. 10 der VO, wonach der Betrieb von „Kneipen“ und „Bars“ unter-

sagt ist (das einschränkende Adjektiv „grundsätzlich“ fehlt hier), sollte nach § 5 der VO 
nichts anderes gelten (Rechtsharmonisierung bzw. Widerspruchsfreiheit der VO).“  
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